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V

Vorwort zur 6. Auflage

Der Basler Kommentar «Obligationenrecht II» gehört seit seinem erstmaligen Erscheinen vor
bald 30 Jahren zu den massgebenden Gesamtdarstellungen des schweizerischen Gesellschafts-
und Handelsrechts. Das Werk wird in der Praxis der Unternehmen, von Gerichten und Behör-
den und in der Wissenschaft für seine auf das Wesentliche fokussierte und dennoch detaillierte
Darstellung des geltenden Rechts und die zahlreichen Hinweise auf Gerichtsentscheide, Ent-
wicklungen in der Praxis und Kontroversen in der Wissenschaft geschätzt. Herausgeber und
Verlag freuen sich, nun die 6. Auflage dieses Standardwerks vorzulegen.

Im Zentrum der Neuauflage steht die Kommentierung des neuen Aktienrechts (Revision vom
19. Juni 2020), das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Knapp 150 neue oder geänderte Ge-
setzesbestimmungen sind neu kommentiert worden. Dass die Neuauflage erst Ende 2023 er-
scheint – später als geplant –, hat den Vorteil, dass die zum neuen Recht erschienene Literatur
und die ersten Erfahrungen in der Praxis verarbeitet werden konnten. Zudem bietet der vor-
liegende Kommentar auch erste Erläuterungen zu den voraussichtlich am 1. Januar 2025 in
Kraft tretenden Bestimmungen betreffend den Mantelhandel (insbesondere Art. 684a revOR).
Selbstverständlich sind aber auch die Kommentierungen bereits bestehender, unveränderter
Gesetzesartikel überarbeitet und aktualisiert und nicht wenige gar gänzlich neu geschrieben
worden.

Das Werk ist auch online auf der Verlagsplattform legalis.ch im Modul «Privatrecht» zugäng-
lich und wird dort in regelmässigen Abständen aktualisiert.

Mit der Neuauflage sind zahlreiche neue Autorinnen und Autoren zum Team des «BSK OR II»
gestossen. Ihnen – und natürlich auch den bisherigen Autorinnen und Autoren – danken die
Herausgeber und der Verlag für ihre wertvollen Beiträge. Dank gebührt aber auch jenen Auto-
rinnen und Autoren, die in den vergangenen drei Jahrzehnten zum Erfolg dieses Werkes bei-
getragen haben und die nun nicht mehr mit von der Partie sind.

Mit der 6. Auflage hat sich auch in der Herausgeberschaft eine Änderung ergeben – die erste,
seit es diesen Kommentar gibt. Die Kollegen Prof. Dr. Heinrich Honsell und Dr. Nedim Peter
Vogt, die Begründer der Reihe der Basler Kommentare, erscheinen nun nicht mehr als Mit-
herausgeber. Ihre grossen Verdienste für den Band «Obligationenrecht II» und die Reihe der
Basler Kommentare insgesamt seien an dieser Stelle verdankt! Als Herausgeber wirken nun
Prof. Dr. Rolf Watter, Mitherausgeber seit der 1. Auflage, und Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt. Die
Zusammenarbeit zwischen einem Praktiker mit wissenschaftlichem und einem Wissenschafter
mit praktischem Hintergrund bringt die Verbindung von Praxis und Wissenschaft, für die der
Basler Kommentar steht, zum Ausdruck.

Auch diese Neuauflage wird, wie alles von Menschen Geschaffene, Schwächen und viel-
leicht gar Fehler haben. Und der Wandel des Rechts und der Zeit wird dazu führen, dass
manches früher oder später überholt sein wird. Die Herausgeber und der Verlag sind den
Benutzerinnen und Benutzern dieses Kommentars darum für jegliche Hinweise dankbar, mit
denen das Werk für die nächste Auflage weiter verbessert bzw. aktualisiert werden kann.
Zuschriften können an folgende Adressen gerichtet werden: rolf.watter@baerkarrer.ch und
hans-ueli.vogt@rwi.uzh.ch.

Die Herausgeber danken Frau MLaw Stephanie Giese, frühere langjährige Mitarbeiterin beim
Helbing Lichtenhahn Verlag, und der Verlagsmitarbeiterin Frau Ass. jur. Jessika Kallenbach
für die Betreuung und das «Handling» der 80 Autorinnen und Autoren und ihrer Manuskripte.
Ohne ihren grossen Einsatz wäre diese Neuauflage nicht zustande gekommen.



Vorwort
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Herausgeber und Verlag hoffen, mit dieser Neuauflage ein für die Praxis und die Wissenschaft
im Bereich des Gesellschafts- und Handelsrechts auch in Zukunft nützliches, gewinnbringen-
des Werk geschaffen zu haben.

Zürich, im Oktober 2023 Die Herausgeber:

Rolf Watter
Hans-Ueli Vogt
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ÜBest 2017 3483

Übergangsbestimmungen der Änderung vom
21. Juni 2019 (Transparenz) Art. 1–8

ÜBest Trans-
parenz 3485

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom
19. Juni 2020 (Aktienrecht) Art. 1–7

ÜBest 2020 3503

Übergangsbestimmungen der Änderung vom
19. Juni 2020 (Indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle
Unternehmen – zum Schutz von Mensch
und Umwelt») 3527
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Kompetent, kompakt, komplett. Zeitlos im Konzept und aktuell durch
periodische Neuauflagen, sind die «Basler Kommentare» zuverlässige 
Begleiter in Beratung, Rechtsprechung und Lehre. Die bewährte Referenz
im Schweizer Recht.
Der «BSK OR II» bietet eine gründliche, von Fachexpertinnen und -experten
kommentierte Gesamtdarstellung des neuen Aktienrechts und des übri-
gen Gesellschafts- und Handelsrechts (einschliesslich insbesondere
Rechnungslegungs-, Handelsregister- und Firmenrecht). Knapp 150 neue
oder geänderte Gesetzesbestimmungen sind neu kommentiert worden.
Zudem wurden die Hinweise auf die Gerichtspraxis und die Literatur 
aktualisiert, sodass der Band als aktuelles Referenzwerk des Gesellschafts-
und Handelsrechts dient.




